
Richtige Aufbewahrung von Waffen und Munition

Grundsatz: 
Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, 
um zu verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie 
unbefugt an sich nehmen (§ 36 WaffG und § 13 AWaffV). 

Erlaubnisfreie Waffen:

Luftgewehre

Bajonette, Schwerter                          Sie sind gegen die schnelle 

Schreckschusswaffen                         Wegnahme zu sichern!

Armbrüste  

inklusive MunitionBehältnis nach DIN EN 1143-1 Widerstandsgrad Iunbegrenzte 

Menge an  

Kurzwaffen 

wie obenwenn o. g. Waffenschränke über 200 kg 

Schrankgewicht haben 

bis 10 

Kurzwaffen

die Munition kann nur 

getrennt von den Waffen 

gelagert werden 

(Stahlschrank oder 

Innentresor)

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992bis 5 Kurzwaffen

inklusive MunitionBehältnis DIN EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (N)bis 5 Kurzwaffen

HinweisBehältnisAnzahl

Kurzwaffen:

Langwaffen:

inklusive MunitionBehältnis DIN EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (N) 

oder Widerstandsklasse I

unbegrenzte 

Menge an 

Langwaffen

die Munition kann nur 

getrennt von den Waffen 

gelagert werden 

(Stahlschrank oder 

Innentresor) 

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992unbegrenzte 

Menge an 

Langwaffen

die Munition kann nur 

getrennt von den Waffen 

gelagert werden 

(Stahlschrank oder 

Innentresor) 

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992bis 10 

Langwaffen

HinweisBehältnisAnzahl

Ausnahme:

sog. Jägerschrank 

Kurzwaffen und 

Munitionslagerung im 

Innenfach B zulässig

Sicherheitsstufe A mit Innentresor Sicherheitsstufe 

B nach VDMA 24992

bis 10 

Langwaffen und

5 Kurzwaffen

HinweisBehältnisAnzahl

Noch Fragen? Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung Ahrweiler geben gerne Auskunft: Ruf 02641/975-588 und 975-229


